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§ 13 Bgld. GVG 2007 Auflagen;
Benützungsbeschränkungen

 Bgld. GVG 2007 - Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 - Bgld. GVG 2007

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Die Grundverkehrsbehörde hat die Genehmigung nach §§ 4 oder 11 unter Vorschreibung von Au3agen zu erteilen,

wenn dies zur Sicherung der nach § 1 Abs. 1 geschützten Interessen erforderlich ist. Insbesondere hat sie

vorzuschreiben, dass die Rechtserwerberin oder der Rechtserwerber innerhalb einer angemessenen festzusetzenden

Frist das erworbene Grundstück dem der Genehmigung zu Grunde liegenden Verwendungszweck zuführen muss. Zur

Sicherstellung der Erfüllung einer Auflage kann eine Kaution (§ 14) vorgeschrieben werden.

(2) Die Grundverkehrsbehörde kann eine Au3age mit Bescheid aufheben oder die Frist zu ihrer Erfüllung verlängern,

wenn die Durchsetzung der Au3age oder die Frist für die Verp3ichtete oder den Verp3ichteten aufgrund von

Umständen, die ohne ihr oder sein Verschulden eingetreten sind, eine unbillige Härte bedeuten würde.

(3) Zur Feststellung, ob die Au3agen erfüllt oder ob die Erklärung eingehalten wurde, hat die Rechtserwerberin oder

der Rechtserwerber auf Verlangen Auskunft zu geben.
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